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. VII. GP. 

Erläuternde Bemerkungen 
zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die Bezüge der Bundesbeamten 

(Gehaltsgesetz 1956). 

In der R:egi'erungserklärung vom 15. April 1953 
hat die Bundesregierung angekündi'gt, daß Wege 
zur Angleichung der Bezüge der Beamtenschaft 
an die Lebenshaltungskosten gesucht werden wür­
den; diese BessersteUung soUte zuerst durch die 
Senkung des Lohn- und Einkommensteuertarifes 
und erst dann durch die Erhöhung der .Brutto­
hezüge eneicht werden. 

In der Praxis wUl'den heide Wege zugleich be­
schritten;S'chon am 28. Mai 1953 - also zu eilner 
Zeit; in der die Steuerreform 1953 erst ausgear­
beitet wurde- wurde die Bezugszuschlagsver­
ordnung 1953,BGBl. Nr. 77, be~chlossen, die eine 
Hebung der Teuerungszuschläge zu den Gehäl­
tern auf das 3,7fache der Gehälter in dl"ei Etappen 
vorsah, deren ente am 1. Juli 1953, deren zwei.te 
spätestens am 1. Jännen, 1955 und deren letzte 
spätestens am 1. Dezember 1955 erreicht werden 
soHne. Die hei,den letzten Etappen wurden in der 
Folge auf den 1. Oktober 1954 bezw. den! 
1. Juni 1955 vorverlegt, 'So daß mit dem zuletzt 
angeführten Zeitpunkt eine rund 4,7fache Auf­
wertung der Beamtenhezüge d-es Jahres 1946 er­
r'eicht wurde. 

Einen weiteren Schritt zur Bess,erstellung der 
Bundesbediensteten bedeutete die sogena'nnte' 
"Zwischenlösung" vom 25. Mai 1955 (Bundes­
gesetz über dienstrechtliche Bestimmungen für 
Brundesbedienstete und Landeslehrer, BGBl. 
Ni'. 95/1955), durch die gewisse Gruppen von 
Bundesheamten, di,e ,gegenüber der Entwicklung 
bei anderen Gebietskörperschaften zurückgeb'lie­
ben: waren, durch Änderung der Beförde,rungs­
grundsätze und Gewährung von Personalzulagen 
bessergesteHt worden. sind, den übrigen Bundes­
bedienstleten aher eine Bezugsv,erbe'Sserurig im 
Ausmaß ,ei1nes VorrückUIligsbetrages gewährt 
wurde. 

Schon VIOr deIn Zeitpunkt der "Zwisd1en­
lösung" war in Aussi'cht genommen, die durch die' 
BezugszuschIagsverol'dnung 1953 angebahnte An­
gleichung de1' Beamtenbezüge an die Kosten der 
LebeIliShaltung nach Durchführ:u-ng di,eser V,er­
ordnung fortzusetzen. 

Dies soll durch das dem Nationalrat nunmehr 
im Entwurf vorliegende Gehaltsgesetz 1956 ge-

schlehen, dessen mate~iel1erlnhalt eine Festsetzung 
der Beamtengehälter auf rund das Mache der 
durth das Gehaltsüberleitungsgesetz vom Jahre 
1946, bestimmten Gehaltsansätze (unter Belassung 
der dUM ,die "Zwis,thenlösung" er,reichten Ver­
besserung) bedeutet. Die neuen Gehal~san~ätz.e 
'sollen in mehreren Stufen el"reicht werden, deren 
erste (85010 der neuen Gehälter} für die aktiven 
Bedienstet,en mit 1. Feber 1956, für die PeIliSio­
nisten mit t. Jänner 1956 wirksam werden soll. 
Die Zeitpunkte für die weitel1en Stufen derzeit 
festzulegen, ist niciIt mÖglich, ,da nicht abgeschätzt 
werden kann, wann ,die hiefür ,erforderlichen, s,ehr 
erheblich,en Geldmittel vedügba,r sein werden. 
JedenfaIls sind die Gehaltsansätze des Ges,etzes so 
gewählt, daß - die Stabilität der Wirtschaft vor­
ausgesetzt - mit der letzten Stufe die An­
glei,thung der Beamtenbezüge an die Kosten der 
Lebenshaltung a}s ,erreicht anzusehen sein wird. 

Di'e Regierungsvorlage unterscheidet sich von 
dem derZeit in Gdtung stehenden Gehaltsüber­
leitungsgesetz nicht nur hinsichtlich der Gehalts­
ansätze, sondernauth hinsichtlich der Systematik. 
Während das GehaItsüber.leitungsgesetz (ebenso 
wie das Gehal~sgesetz 1927) neben hezugsrecht­
lichen Vorschriften auch Vo.rschriften des aUge­
meinen Dienstr,echtes und des P,ensionsre!chtes ,ent­
hält, besch'ränkt si'Ch der Entwud auf das Besol­
dungswese~. Die über dieses Gebiet hinaus­
gehenden' Vorschriften des Gehaltsüberleitungs­
gesetzes bleiben aufrecht und saHen in der Folge 
mit den B,estimmungen der Dienstpragmatik 
bezw. mit den gdoenden Pensionsvorschriften zu 
einem "Allgemeinen Dienstrecht" einerseits und 
einem "Pensionsrecht" anderseits zusammenge­
faßt werden. 

In materieller Hinsicht ist zu bemerken, daß 
der Entwurf neben eine,r ge'genüher dem derzeiti­
gen Zustand stärkeren Betonung des Leistungs­
prinzips im Verhältnis der einzelnen Gruppen zu-. 
einander ·eine Verbesserung auch in der W,ei;Sle an­
strebt, daß - unter Beibehaltung der ,grundsätz­
lichen Erhöhung der GüG-Ansätze auf das 6fach1e 
- in den einzelnen Laufbahnen ,ein rascheres An­
steigen der Gehälter im ersten Teil derLaufibahn 
vorgesehen i~t, das durch dne Verlangsamung des 

Zu 737 der Beilagen VII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 1 von 14

www.parlament.gv.at



2 

Gehaltsanstieges gegen Ende der Laufbahn ausg·e­
gliChen wird; die Bundesregierung ist der Auffas­
sung, daß durch diese Änderung sowohl der tat­
sächlichen Leistungssteigerung des einzelnen als 
auch den sozialen Bedürfnissen besser entsprochen 
wird,' als dies bisher der Fall war. 

He~vorzuheben ist terner ,die Einführung eines 
eigenen Gehaltss1ch,emas für di'e Beamten in hand­
werklicher Verwendung, das eine stärkere Diffe­
renzierung dieser Beamtenkategorieermöglichen 
wird, als dies die bisherige Einreihung in die Ver­
wendungsgruppen E und D der Allgemeinen Ver­
waltung zuließ. 

Erwähnt sei auch die Beso1dungsregelung der 
zeitverpflichteten Soldaten; hei Fesrs·etzung ihrer 
Gehaltsansätze mußte inl'lbesondere auf die Mög­
lichkeit einer klaglosen überführung in: den Zivil­
staatsdienst heim Auss,cheiden aus dem Unter­
offizierskorps Bedacht genommen werden. 

Während der Ausarbeitung des neuen Gehalts­
g.esetzes wurden laufend Besprechungen mit Inter­
es'senvertretungen der Beamten .geführt, in erster 
Linie al1eI'dings mit dem V,erhandlungsausschuß 
der vier GewerkschaftJen des öffentlichen Dienstes, 
'von dem wertvolle Anregung,en ,für die Ausge­
staltung des Gesetzes ausgingen. 

Die vom Bundeskanzleramt in ständiger Zu­
sammenarbeit mit dem Bundesministerium für 
Finanzen geführten Vuhandlungen gestaltetelil 
sich überaus schwi,erig, weil anfänglich sämtlich'e 
Einzdgruppen mit den verschiedensten Begrün­
dungen für sich eine günstigere Gehaltsregelung 
forderten, als der grundsätzlich festgelegten Er­
höhung auf das Mache ,der GüG-Ansätze ent­
spricht. Es gelang aher schließli,ch doch, die Son­
dergruppen von der UnerfüHbark'eit der Wünsch,e 
zu überzeugen, die im Verhältnis zu anderen 
Gruppen nicht berechtigt waren, und berechtigte 
Sonderwünsche auf jenes Maß zurückzuführen, 
das im Rahmen der aUgemeinen Grundsätze und 
bei Aufrechterhaltung eines tragbaI'en Verhält­
nis'ses zu den Bezügen anderer Beamtengruppen 
noch vertretbar ist. 

Der Verhandlull!gsauschuß der vier Gewerk­
schaften des öffentlichen Dienstes hat schließlich 
ausdrücklich erklärt, daß er ,den nunmehr vor': 
liegenden Gesletzentwurf ,biUige. 

Na,ch B,erechnungen des Bundesministeriums 
für Finanzen betragen die Kosten der ersten 
Etappe der durch das Gesetz erreichten Bezugs­
erhöhung (85 0/0 der Gehaltsansätze) für das Jahr 
1956 rund 465 Millionen Schilling für die aktiven 
Bediensteten und 250 Millionen Schilling für die 
Pensionisten. Die Auswirkungen auf die Bundes­
bahnen, Bundesforste usw. sind in diesen Beträgen 
mit entpaltm. 

Für den Betrag von 290 Millioll!en Schilling ist 
im Bundesvoranschlag bereits vorgesorgt. Die Be­
deckung für den restlichen Mehraufwand· muß 

in Mehreinnahmen und Einsparung gefunden 
werden. 

Im ·einzelnen wird zu den Bestimmungen des 
Entwurfes bemer,kt: 

ABSCHNITT I. 

Allgemeine Bestimmungen. 
Zu § 1: 

Die, Bestimmungen des Gehaltsgesetzes 1956 
finden nur auf die Bundesbeamten des Dienst­
standes Anwendung. Für die Pensionsparteien des 
Bundes bleiben bis zu einer zusammenfass,enden 
gesetzlichen Regelung des Pension'Srechtes 'die der­
zeit geltenden Vors,chriften in Kraft. Die zur 
Durchführung der "Pensionsautomatik" notwen­
digen Bestimmungen wurden aus Gründen der 
Systematik in die Regierungsvorlage, betreffend 
die Gehaltsüherleitungsgesetz-NoveHe 1956, auf­
genommen. 

Zu § 2: 

Die Einteilung der Beamten wurde gegenüber 
dem Gehaltsüherleitungs,gesetz .geändert: Die Be­
amten in handwerklicher Verwendung, die bis­
her zur Allgemeinen Verwaltung gehörten, wur~ 
den einer eigenen Besoldungsgruppe zugewiesen. 
Die Richteramtsanwärter und Hilfsrichter wur­
den unter dem Begriff der "Beamten im richter­
lichen Vorbereitungsdienst" zusammengefaßt. Die 
bisherige Gruppe der Lehrer und Beamten des 
Schulaufsichtsdienstes wurde in drei Besoldungs­
gruppen aufgeteilt, und zwar in die Besoldungs­
gruppe der Hochschullehrer, der Lehrer und der 
Beamten des Schulaufsichtsdienstes. 

Zu § 3: 

Abs. 2 enthält die Definition des Monats­
bezuges. 

Die Sonderzahlungen sind im Abs. 3 nunmehr 
gesetzlich geregelt; ihre Höhe bleibt unverändert. 
Während bisher die im Juni auszuzahlende Son­
derzahlung für die Monate Dezember bis Mai 
und die im Dezember auszuzahlende Sonder­
zahlung für die Monate Juni bis November ge­
bührte, wurde die neue Regelung so erstellt, daß 
die erste Sonderzahlung für die Monate Jänner 
bis Juni und die zweite Sonderzahlung für die 
Monate Juli bis Dezell1ber gebührt. 

Zu § 4: 

Die Regelung der Familienzulagen entspricht 
im wesentlichen dem geltenden Rechtszustand 
(§ 12 GÜG.). 

Im Abs. 2 wurde klargestellt, daß einem Beam­
ten männlichen Geschlechts die Kinderzulage für 
ein uneheliches Kind für die ganze Zeit gebührt, 
für die er zur Unterhaltsleistung verpflichtet ist. 
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Hinsichtlich d~r Festsetzung der Höhe der 
Kinderzulagen ist darauf zu verweisen, daß sich 
die Familienpolitik vom Lohnsektor weg ver­
lagert hat und zu einer allgemeinen staatlichen 
Angelegenheit geworden ist (vergleiche die Be­
stimmungen des Kinderbeihilfengesetzes, BGBl. 
Nr. 3111950, und des Familienlastenausgleichs­
gesetzes, BGBl. Nr. 18/1955). Der Gesetzes­
entwurf beschränkt sich daher darauf, die 
Kinderzulagen unter Aufrundung auf 100 S (in 
der ersten Etappe auf 90 S) zu belassen. 

Die Einkommensg~enze für den Anspruch auf 
die erhöhte Haushaltszulage (Abs. 7) wurde von 
2008 auf 460 S erhöht; dieser Betrag entspricht 
d~r Mindesthöhe einer Sozialversicherungsrente 
nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz. 

Zu § 5: 

Die Regelung über die Versorgtheit von Kin­
dern eines Beamten, für die er eine Kinderzulage 
bezieht, war bisher in einer Verordnung der Bun­
desregierung enthalten (BGBl. Nr. 151/1955). 
Der diesbezügliche Verordnungstext wurde fast 
unverändert in das Gehaltsgesetz 1956 über­
nommen. 

Zu § 6: 

Der Anfall und die 'Einstellung des ,Monats­
bezuges sind in Anlehnung an die geltende 
Rechtslage geregelt worden (§ 13 GÜG.). Die 
bisherige Bestimmung, daß die Haushaltszulage 
und die Kinderzulage in dem auf den Monat der 
Verehelichung beziehungsw,eise die Geburt eines 
ehelichen Kindes folgenden Monat im doppelten 
Ausmaß gebührt (§ 12 Abs. 7), wurde aus ver­
rechnungsteclmischen Gründen durch die Be­
stimmung ersetzt, daß die Haushaltszulage schon 
ab dem Monat der Verehelichung und die 
Kinderzulage für ein eheliches Kind schon ab 
dem Monat der Geburt gebührt. 

Zu § 7: 

In den Abs. 1 wurde eine Ermächtigung auf­
'genommen, 'derzufolge das Bundesministerium 
für Finanzen eine Auszahlung der Monatsbezüge 
vor dem gesetzlich vorgesehenen Auszahlungstag 
genehmigen kann, wenn dies zur Vermeidung 
auszahlungstechnischer Schwierigkeiten notwen­
dig ist. ' 

Der Fälligkeitstermin der Sonderzahlungen 
wurde nicht geändert. 

Die Auf~ und Abrundung der Nettomonats­
bezüge ergab sich bisher nur aus den Buch­
haltungsvorschriften. Zur KlarsteIlung wurde 
diese Regelung in den Abs. 3 aufgenommen. 
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1. April ernannt wird, nunmehr nicht am 1. Jän­
ner vorrückt, son,dern erst am 1. Juli; eine sinn­
gemäße Regelung wurde auch für die am 1. Ok­
tober ernannten Beamten getroffen. Damit ist 
sichergestellt, daß die im letzten JahresvieJ;'tel 
und ,im ersten Jahresviertel ernannten Beamten 
jeweils am 1. Jänner und die im' zweiten und 
dritten Jahresviertel ernannten Beamten jeweils 
am 1. Juli in höhere Gehaltsstufen vorrücken. 

Zu §§ 9 und 10: 

Die Bestimmungen des Gehaltsüberleitungs­
gesetzes über die Aufschiebung der Vorrückung 
und die Hemmung der Vorrückung (§§ 18 und 
19 GÜG.) wurden ohne materielle linderungen 
in das Gehaltsgesetz 1956 übernommen. 

Zu § 11: 

In den Vorschriften über die Einstellung der 
Vorrückung ist neu, daß die Einstellung der 
Vorrückung auch dann eintritt, wenn der 
Beamte während eines gegen ihn laufenden 
Disziplinarverfahrens aus dem Dienstverhältnis 
austritt. 

Zu § 12: 

Die Ermächtigung der Bundesregierung zur 
Erlassungeiner Vordienstzeitenverordnung 
wurde im Sinne der Rechtsprechung des Ver­
fassungsgerichtshofes genauer gefaßt. 

Zu § 13: 

In diesen Bestimmungen ist die besoldungs­
rechtliche Auswirkung verschiedener Maßnah­
men, die auf Grund dei" Dienstpragmatik ge­
troffen werden können, geregelt. Die Regelung 
des Abs. 3 Ziffer 2 war bisher im § 29 Abs. 4 
der Dienstpragmatik beziehungsweise § 33 Abs. 4 
und 5 der Lehrerdienstpragmatik enthalten. Da 
es sich hiebei um Besoldungsvorschriften handelt, 
wurden diese Bestimmungen in das Gehaltsgesetz 
1956 aufgen~mmen. 

Zu § 14: 

Vorschriften über die besoldungsrechtliche Stel­
lung eines reaktivierten Beamten fehlten bisher 
sowohl im Dienstrecht als auch im Besoldungs­
recht. Die im § 14 getroffenen Anordnungen ent­
sprechen der bisher geübten Praxis. 

Zu § 15: 

Dieser paragraph zählt die Arten der Neben­
gebühren auf. 

Zu § 16: 

Zu § 8: Die Reisegebührenvorschrift soll so wie bisher 
Die Bestimmungen über die Vorrückung in durch eine Verordnung der Bundesregierung er­

eine höhere Gehaltsstufe wurden mit der Aus- lassen werden. § 16 enthält die /Richtlinien für 
nahmebeibehalten, daß ein Beamter, der am diese Verordnung. 

/ 
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Zu §§ 17 bis 19: 

Die Aufwandsentschädigungen, 'die Mehr­
leistungsvergütungen und' die Sonderzulagen 
waren bisher in einer Verordnung. der Bundes­
regierung geregelt (BGBl. Nr. 173/1948). Diese 
Verordnung enthielt lediglich allgemeine Grund­
sätze für die Zuerkennung solcher Neben­
gebühren an einzelne Beamte. Da es sich als 
zwe<kmäßig erwiesen hat, Nebengebühren auch 
generell zuerkennen zu können, was auf Grund 
einer Verordnung nicht möglich ist, war es not­
wendig, die grundsätzlichen Bestimmungen m 
das Gehaltsgesetz 1956 aufzunehmen. . 

Zu § 20:' 

Für einmalige Belohnungen war bisher nur im 
Bundesfinanzgesetz kreditmäßig vorgesorgt. 
Durch § 20 soll auch die entsprechende besol­
dungsgesetzliche Basis geschaffen werden, auf 
Grund deren einheitliche Richtlinien .für den ge­
samten Bundesdienst erlassen werden können. 

Zu§ 21: 

ABSCHNITTJI. 

Beamte der Allgemeinen Verwaltung. 

Zu § 28: 

Die Gehaltstabellen der Beamten der Allge­
meinen Verwaltung wurden nach neuen Gesichts­
punkten erstellt. In formaler' Hinsicht ist . zu 
bemerken, daß an die Stelle der bisherigen sechs 
Dienstpostengruppen neun Dienstklassen treten 
sollen. Die Zahl und die Bezeichnung' der Ver­
wendungsgruppen wurde nicht geändert. Im 
wesentlichen entsprechen . 

die Dienstpostengruppe VI ... den Dienstklas­
sen I bis In; 

die Dienstpostengruppe V 
a) in den Verwendungsgruppen A, C und 

D ... ·der Dienstklasse IV, 
b) m der Verwendungsgruppe B 

in den niedrigeren Gehaltsstufen 
Dienstklasse IV, 

in den höheren Gehaltsstufen 
Dienstklasse V; 

der 

der 

Die Vorschriften über die Besoldung der 
Ausland verwendeten Beamten wurden 
Gesetzentwurf genauer gefaßt. 

1m 
1m die Dienstpostengruppe IV 

Zu §§ 22 und 23: 

Diese Bestimmungen 
den Rechtslage. 

Zu § 24: 

< I 
entsprechen der gelten-

Die. Regelung der Naturalbezüge bleibt über­
wiegend dem Dienstrecht vorbehalten. Der 
Gesetzentwurf behandelt lediglich die besol­
dungsrechtlichen Auswirkungen, die aus der 
überlassung von Naturalbezügen entstehen. Da­
bei wurde vom geltenden Rechtszustand (§ 23· 
GÜG.) nicht abgewichen. 

Zu § 25: 

Für die Entlohnung der Nebentä~igke~ten von 
Beamten, zum Beispiel als Prüfungskommissäre 
oder als Lehrer bei amtlichen Kursen zur Vor­
bereitung für Dienstprüfungen, fehlte 'bisher eine 
umfassende Regelung. Die neuen Bestimmungen 
geben die Möglichkeit, solche Entlohnungen ent­
weder vertraglich zu vereinbaren oder bescheid-
mäßig zuzuerkennen. . 

Zu §§ 26 und 27: 

Diese Paragraphe entsprechen den Bestimmun­
gen des Bundesgesetzes vom 30. März 1949, 
BGBl. Nr. 94, betreffend die Abfertigung von 
Bundesbeamten, die ohne Ruhegenuß aus dem 
Dienststand ausscheiden. Im Interesse einer Zu­
sammenfassung des Besoldungsrechtes der Bun­
desbeamten wurden die Bestimmungen des 
genannten Gesetzes in den Entwurf des Gehalts­
gesetzes eingefügt. 

a) in der Verwendungsgruppe A 
inden niedrigeren Gehaltsstufen 

Dienstklasse V, 
in den höheren Gehaltsstufen 

Dienstklasse VI, 
b) in der Verwendungsgruppe B 

Dienstklasse VI, 
c) in der Verwendungsgruppe C 

Dienstklasse V; 

die Dienstpostengruppe III det:' 
klasse VII; 

die Dienstpostengruppe II der 
klasse VIII; 

die Dienstpostengruppe I der 
klasse IX. 

der 

der 

der 

der 

Dienst-

Dienst-

Dienst-

In materieller Hinsicht ist zu erwähnen daß,. 
wie bereits eingangs angedeutet wurde, die Be­
züge der Beamten etwa ab dem ~ehnten Dienst­
jahr im Verhältnis zu den Anfangs- und End­
bezügen stärker erhöht wurden. Dies geschah 
aus der Erwägung, daß die Beamten in dieser 
Zeit für den Dienst am leistungsfähigsten sind, 
aber auch aus sozialen Erwägungen, um den 
Beamt,en die Gründung einer Familie zu erleich~ 
terno Die Bundesregierung glaubt, mit dieser 
Lösung sowohl dem Prinzip einer sozialen Ent­
lohnung als auch dem Familienprinzip Rechnung 
getragen zu haben. 

Zu § 29: 

Gegenüber mehrfach auftretenden Wünschen, 
die Zahl der Gehaltsstufen zu erhöhen, schien es 
zweckmäßiger, unter Beibehaltung der' bisher 
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vorgesehenen Gehaltsstufen - teilweise sogar 
unter Verringerung der Zahl der Gehalts­
stufen - in den Dienstklassen III bis IX -eine 
gleichmäßige Dienstalterszulage im Ausmaß von 
eineinhalb Vorrückungsbeträgen, jeweils .erreich­
bar nach vier im Höchstgehalt verbrachten 
Dienstjahren, einzubauen. 

Die Gehaltsansätze . und die Dienstalters­
zulage sind in den einzelnen Dienstklassen so 
aufeinander abgestimmt, daß durch die Dienst­
alterszulage der angestrebte durchschnittliche 
Valorisie,.rungsfaktor 6 in der Lebensverdienst­
summe schließlich erreicht wird. Das gilt auch 
von den in den weiteren Abschnitten für die 
anderen Besoldungsgruppen vorgesehenen 
Dienstalterszulagen. Eine besondere· Regelung 
wurde für die Beamten der Verwendungs­
gruppe C getroffen, um das Verhältnis ihrer 
Endbezüge zu den Endbezügen der Beamten 
anderer Ver'llendungsgruppen im wesentlichen 
unverändert zu belassen. 

Z~ § 30: 

Der Entwurf behält die bisherigen fünf Ver­
wendungsgruppen bei, weil mit ihnen im großen 
und ganzen das Auslangen gefunden werden 
konnte. Es soll jedoch Vorsorge getroffen wer­
den, daß die Be·diensteten einzelner Dienst­
zweige in ihrer Besoldung gegenüber den Be­
diensteten anderer Dienstzweige der gleichen 
Verwendungsgruppe hervorgehoben werden 
können, wenn es im Hinblick auf die Bedeutung 
dieses Dienstzweiges geboten erscheint. 

Zu § 32: 

Die Einrichtung der Zeit:vorrückung bestand 
bereits im GehaItsgesetz 1927. Das Gehalts­
überleitungsgesetz ist von dieser Regelung ab­
gegangen und hat versucht, die Dienstposten, 
die lieinerzeit im Wege der Zeitvorrückung 
erreicht werden konnten, in der Dienstposten­
gruppe VI zusammenzufassen. In der Praxis hat 
sich gezeigt, daß das System des Gehaltsüber­
leitungsgesetzes als ungenügend empfunden 
wurde. Die Verwaltung hat daher einem vielfach 
geäußerten Wunsch der Bediensteten entsprochen 

• und die Zeitvorrückung im Entwurf des Gehalts­
gesetzCli 1956 wieder verankert. 

Die Zeitvorruckung besteht darin, d~ß ein 
Beamter" der Allgemeinen Verwaltung die Be­
züge der nächsthöheren Dienstklasse erreicht, 
ohne zum Beamten dieser Dienstklasseernannt 
zu werden; der Beamte bleibt somit dienstrecht­
lich Beamter der niedrigeren Dienstklasse. 

Um zu vermeiden, daß Beamte mit einem 
unter dem Durchschnitt liegenden Verwendungs­
erfolg im Wege der Zeitvorrückung die höchsten 
durch die Zeitvorrückung erreichbaren Gehälter 
erlangen, ist vorgesehen, daß die Zeitvorrückung 
in die Bezüge bestim:mter Dienstklassen nur 
dann stattfinden darf, wenn der Beamte minde-
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stens eme semem Dienstalter entsprechende 
Durchschnittsleistung erbringt. Die Feststellung; 
ob ein Beamter die geforderte Durchschnittslei­
stung "erbringt, ist im Zuge des Qualifikations­
verfahrens zu treffen. 

Zu § 33: 
Im Gegensatz Zur Zeitvorrückung erhält em 

Beamter durch die Beförderung nicht nur die 
Bezüge, sondern auch den Dienstposten der 
höheren Dienstklasse. Es sind somit mit der 
Beförderung nicht nur gehaltsmäßige, sondern 
auch dienstrechtliche Auswirkungen, z. B. hin­
siChtlich des Dienstranges, verbunden. Die Beför­
derungsmöglichkeiten entsprechen im wesent­
lichen denen nach dem Gehaltsüberleitungsgesetz, 
doch wird es notwendig sein, infolge der durch 
das Gehaltsgesetz vorgesehenen allgemeinen V er~ 
besserung der Beamtenbezüge bei künftigen 
Beförderungen zurückhaltender zu sein als bis­
her. 

Zu § 35: 
Diese Bestimmungen regeln die übersteIlung 

in eine höhere Verwendungsgruppe. Die neue 
Regelung bedeutet" für die in eine höhere Ver­
wendungsgruppe überstellten Beamten insofern 
eine Verhesserung, ars der Abzug von Dienst­
jahren bei der Festsetzung der Gehaltsstufe in 
der neuen Verwendungs gruppe zum Teil über­
haupt unterbleibt und zum Teil mit einem ein­
heitlichen Ausmaß festgesetzt wurde, während 
nach dem Gehaltsüberleitungsgesetz (§ 20 Abs. 3 
GÜG.) der Abzug von Dieristjahren immer 
größer wurde, je länger die Dienstzeit in der 
niedriger,en Verwendungsgruppe war. Die Ver­
einheitlichung dieses sogenannten "überstel­
lungsverlustes" erfolgte auf der Grundlage des 
Mindestabzuges von Dienstjahren nach den Be­
stimmungen des Gehaltsüberleitungsgesetzes. " 

Ein weiterer Vorteil ist darin zu. erblicken; 
daß bisher die im Höchstbezug einer Verwen­
dungsgruppe verbrachte Dienstzeit :nach der 
über~tellung nur. his zum" Höchstausmaß von 
zwei Jahren für weitere Vorrückungen arigerech­
net werden konnte (§ 17 Abs. 4 GüG:), wäh­
rend nunmehr das Ausmaß auf vier Jahre 
erhöht wurde. 

Zu § 36: 
Dies.e Bestimmungen behandeln die üherstel­

lung eines Beamten der Allgemeinen Verwaltung 
in eine niedrigere Verwendungsgruppe. Nach 
der übers teIlung eines· Beamten in eine niedri­
gere Verwendungsgruppe wird er so behandelt, 
als ob er ,die in der höheren Verwendungsgruppe 
zurückgelegt,e Dienstzeit und die ihm in der 
höheren Verwendungsgruppe aI).gerechneten 
Vordienstzeiten in der niedrigeren Verwen­
dungsgruppe zurückgelegt hätte. 

Bemerkt wird, daß nach § 20 Abs. 1 des Ge­
haltsüberleitungsgesetzes die überstellungin eine; 

o 
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niedrigere Verwendungs gruppe der schriftlichen' Zu § 40: 
Zustimmung des Beamten bedarf. 

Zu § F: 
Die übersteIlung eines Beamten einer anderen 

Besoldungsgruppe zum Beamten der Allgemeinen 
Verwaltung war 1m Gehaltsüberleitungsgesetz 
unzulänglich geregelt (§ 20 Abs. 5 GÜG.). Nun­
mehr wird festgesetzt, daß der Beamte im Falle 
der Ernennung zum Beamten 4er Allgemeinen 
Verwaltung zumindest so eingestuft wird, als ob 
er die für seine bisherige besoldungsrechtliche 
Stellung maßgebende Dienstzeit als Beamter der 
Allgemeinen Verwaltung im Wege der Zeitvor­
rückung zurückgelegt hätte. Da aber in der All­
gemeinen Verwaltung die Laufbahn eines Beam­
ten (insbesondere in denVerwendungsgruppen A 
und B) nicht nur durch die Zeitvorrückung, son­
dern auch durch Beförderungen bestimmt wird, 
ist vorgesehen, daß der Beamte bei der über­
stellung auch in eine höhere als die niedrigste 
für die neue Verwendungsgruppe "des Beamten 
vorgesehene" Dienstklasse ernannt und ihm über­
dies in dieser Dienstklasse eine höhere Gehalts-
stufe zuerkannt w'erden kann. ' . a 

Wenn der Gehalt, den der Beamte vor der 
überstellung bezogen hat, niedriger ist als der 
neue Gehalt, so erhält der Beamte eine nach Maß­
gabe des Erreichens eines höheren Gehaltes ein­
zuziehende, für die Bemessung des Ruhegenusses 
anrechenbare Ergänzungszulage. 

Zu § 38: 

Die bisher den in § 38 genannten Beamten 
gebührende Wachdienstzulage (§ 44 Abs. 4 
GÜG.) erhielt die Bezeichnung "Exekutivdienst-
zulage". " 

ABSCHNITT I1I., 

Beamte in handwerklicher Verwendung. 

Zu § 39: 

Die Zahl der Verwendungsgruppen der Beam­
ten in handwerklich"er Verwendung wurde des­
halb mit 8 festgesetzt, um der verschiedenartigen 
Vorbildung und den verschiedenen Verwendun­
gen dieser Beamten besser Rechnung tragen zu 
können. Die Verwendungsgruppen P 1 bis P 3 
sind im allgemeinen für Beamte bestimmt, die 
eine handwerkliche oder eine gleichwertige Aus­
bildung abgeschlossen haben und in ihrem Fach 
verwendet werden; die übrigen Verwendungs­
gruppen sind für ungelernte und angelernte Ar­
beiter gedacht. 

Die Höhe der Bezüge der Beamten in hand­
werklicher Verwendung wurde in Anlehnung an 
die Bezüge der Beamten der Verwendungsgrup­
pen D und E der Allgemeinen Verwaltung ge­
wählt. Dabei wurde so vorgegangen, daß sich die 
Bezüge in den Verwendungsgruppen der Beam­
ten in handwerklicher Verwendung durchschnitt­
lich um einen V orrückungsbetrag unterscheiden. 

Die Bestimmungen des Abschnittes II (Beamte 
der Allgemeinen Verwaltung) über die Dienst­
alterszulage, die Dienstzulage, die Zeitvorrük­
kung, die Beförderung, die übersteIlung in eine 
höhere oder in eine niedrigere Verwendungs­
gruppe und die Ernennung eines Beamten einer 
anderen Besoldungsgruppe finden auf die Beam­
ten in handwerklicher Verwendung sinngemäß 
Anwendung. 

ABSCHNITT IV. 

Beamte im richterlichen Vorbereitungsdienst, 
Richter und staatsanwaltscha~tliche Beamte. 

Zu §§ 41 und 42: 

Die Gehälter der Beamten im richterlichen 
Vorbereitungsdienst, der Richter und derstaaü­
anwaltschaftlichen Beamten wurderl so erstellt, 
daß gewisse Härten, die sich aus den Bestimmun­
gen des Gehaltsüberleitungsgesetzes ergeben ha­
ben, ausgeglichen wurden. Es wurde insbesondere 
vorgesorgt, daß der Gehalt des Richters zu Be­
ginn seiner Laufbahn im Verhältnis zum Gehalt 
gegen Ende der Laufbahn gegenüber dem Ge­
haltsüberleitungsgesetz gehoben wurde; überdies 
wird nunmehr dem Richter bereits die vier Jahre 
übersteigende Dienstzeit als, Rechtspraktikant, 
Richteramtsanwärter und Hilfsrichter für die 
V orrückung angerechnet, während bisher (§ 29 
Abs. 3 GÜG.) nur der sechs Jahre übersteigende 
Zeitraum angerechnet werden konnte. 

Zu § 43: 

Den R,ichtern gebührt, ähnlich den Beamten 
anderer Besoldungsgruppen, eine für die Bemes­
sung des Ruhegenusses anrechenbare Dienst­
alterszulage, wenn sie eine bestimmte Dienstzeit 
in der höchsten Gehaltsstufe verbracht haben. 
Der Anspruch auf die Dienstalterszulage ist un­
abhängig davon, ob der Richter noch in höhere 
Dienstzulagestufen vorrücken kann oder bereits 
die höchste Dienstzulagenstufe seiner Standes­
gruppe erreicht hat. 

Zu § 44: 

So w.ie bisher (§ 29 Abs. 5 GÜG.) erhalten die 
Richter ab der Standesgruppe 2 neben ihrem Ge­
halt Dienstzulagen; die Höhe der Dienstzulage 
richtet sich nach der Standesgruppe; in den Stan­
desgruppen 2 bis 5 ist überdies eine Vorrückung 
in eine höhere Dienstzulagenstufe vorgesehen. 
Die Möglichkeiten der Vorrückung in höhere 
Dienstzulagenstufen weichen vom Gehaltsüber­
leitungsgesetz ab; die Abweichungen gehen auf 
einen Wunsch der Richtervertreterzurück, die 
eine Vermehrung der Zahl der Dienstzulagen­
stufen der Startdesgruppe 3 unter gleichzeitiger 
Verminderung der Zahl der Dienstzulagenstufen 
in anderen Standesgruppen vorgeschlagen haben. 
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Zu § 45: 
Wenn ein staatsanwaltschaftlicher Beamter 

zum Richter ernannt wird, ohne ·daß damit eine 
Beförderung in eine höhere Standesgruppever­
bunden ist, bleibt der Staatsanwalt in der von 
ihm erreichten besoldungsrechtlichen Stellung. 

Zu § 46: 
Wird ein Beamter einer anderen Besoldungs­

gruppe zum Richter ernannt, so wird ihm durch 
die Bestimmungen des § 46 die Mindestlaufbahn 
des Richters garantiert. Es ist jedoch vorgesehen, 
daß dieser Beamte unter Berücksichtigung seiner 
bisherigen Stellung und die künftige Verwendung 
auch in eine höhere Standesgruppe ernannt wer­
den kann. Eine Gehaltsverminderung kann durch 
die Ernennung zum Richter nicht eintreten, weil 
dem Beamten eine Ergänzungszulage auf den 
früheren Gehalt gebührt, wenn der Richtergehalt 
niedriger sein sollte. 

Zu § 47: .. 
Die Besoldung der staatsanwaltschaftlichen Be­

amten richtet sich nach der Besoldung der Rich­
ter. Eine Abweichung ergibt sich nur irisofern, 
als es Staatsanwälte der Sta~desgruppe 1 nicht 
gibt. 

Vorbemerkung zu den Abschnitten V bis VII. 

Die Besoldungsregelungder Hochschullehrer, 
der Lehrer und der Beamten des Schulaufsichts­
dienstes war im GehaltsüberIeitungsgesetz im Ab­
schnitt III mit den Unterabschnitten A, Bunde 
zusammengefaßt. Aus der Erwägung heraus, daß 
die Besoldung dieser Gruppen schon bisher starke 
Unterschiede aufwies, wurde im vorliegenden 
Entwurf jeder dieser Gruppen ein eigener Ab­
schnitt gewidmet. Zu den einzelnen Abschnitten 
ist zu bemerken: 

ABSCHNITT V. 

Hochschullehrer. 

Zu den §§ 48 und 49: 
Die Bestimmungen dieser Paragraphe entspre­

chen den schon bisher für Hochschullehrer gel­
tenden Vorschriften der §§ 35 und 36 des GÜG. 

Zu § 50: 
Die Regelung der Dienstalterszulage für Hoch­

schullehrer ist im wesentlichen den Regelungen 
für die Beamten anderer Besoldungsgruppen an­
geglichen. Eine Abweichung stellt lediglich die 
Regelung für die emeritierten Hochschulprofes­
soren dar, bei der die B'esonderheiten des Emeri­
tierungsverhältnisses (BGBl. Nr. 236/1955) zu be­
rücksichtigen wären (Abs. 4). 
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Zu § 53: 

Die überstellungsbestimmungen regeln in An­
lehnung an die für andere Besoldungsgruppen ge­
troffenen Regelungen die überstellung bei Er­
nennung eines Beamten einer anderen Besol-· 
dungs gruppe zum nichtständigen . Hochschul­
assistenten. Eine Ernennung eines Beamten einer 
anderen Besoldungsgruppe zum ständigen Hoch­
schulassistenten erscheint durch die Bestimmung 
des § 2 Abs. 3 des Hochschulassistentengesetzes 
1948, BGBl. Nr. 32/1949, ausgeschlossen. Von 
einer Überstellungsregelung für den Fall einer 
Ernennung zum außerordentlichen oder ordent­
lichen Hochschulprofessor wurde Abstand ge­
nommen. In diesen Fällen, in denen es weniger 
auf eine allf~llige bisherige Dienstzeit im öffent­
lichen· Dienst als auf die wissenschaftliche Leistung 
anzukommen hat, gilt als Grundregel, daß der 
Gehalt des Hochschulprofessors in der ersten Ge­
haltsstufe beginnt und in den Fällen, in denen 
es notwendig erscheint, einen höheren Gehalt zu­
zuerkennen, von der Bestimmung des § 51 Abs. 1 
Gebrauch gemacht wird. 

Zu § 54: 

Diese Bestimmung entspricht der Regelung 
des § 8 des Hochschulassistentengesetzes 1948, die 
wegen ihres besoldungsrechtlichen Inhaltes in 
das Gehaltsgesetz 1956 aufgenommen wurde. 

ABSCHNITT VI. 

Lehrer. 
Zu § 55: 

Bei diesen dem § 40 Abs. 1 bis 5 des GÜG. 
entsprechenden Bestimmungen wurde insofern 
von dem im GÜG. geltenden System abgegan­
gen, als der Gehalt der Hauptschullehrer und 
gleichzuwertenden Lehrer (bisher Anlage zu Ab­
schnitt III des GÜG., Verw.Gr. L 2 a) sowie der 
Berufsschullehrer (früher "Fortbildungsschullehrer" 
genannt) nicht mehr durch eine Gehaltserhöhung 
(Zulage) zum Gehalt des Volksschullehrers dar­
gestellt wird, sondern jede dieser Gruppen ein 
eigenes Gehaltsschema erhält. Bei der Festlegung 
der Bezüge der Hauptschullehrer und gleichzu­
wertenden Lehrer mußte dem Umstand Rech­
nung getragen werden, daß die Bezugsdifferenz 
zwischen Volksschullehrern und Hauptschul­
lehrern im GÜG. insofern als zu gering anzu­
sehen war, als sie nicht genügend Anreiz für die 
Ablegung der zusätzlichen Lehrbefähigungs­
prüfung für Hauptschullehrer bot. Dieses Be­
zugs.verhältnis führte dazu, daß an Hauptschulen 
wegen des Mangels geprüfter Lehrkräfte in gro­
ßer Zahl ungeprüfte Volksschullehrer verwendet 
werden mußten. Im vorliegenden Gesetzentwurf 

Zu den §§ 51 und 52: wurden daher die Bezüge der Hauptschullehrer 
Diese Bestimmungen stellen bereits derzeit gel- erhöht. Die gewerkschaftlichen Vertreter der 

tendes Recht dar (§ 35 Abs. 6 und die §§ 37 und Lehrer der Verwendungsgruppen L 1, L 2 B; 
37 a GÜG.). , I L 2 V und L 3 haben hiezu die ausdrückliche Er-
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klärung abgegeben, aus dieser Verschiebung der 
Relationen keine Forderungen für ihre Gruppen 
zu erheben. Durch die Bezeichnung der einzelnen 
V:erwendungsgruppen der Volks-, Haupt-, Son­
der- und Berufsschullehrer durch L 2 V, L 2 HS 
;und L 2 B sollte zum Ausdruck gebracht werden, 
daß sie auch weiterhin der Verwendungs­
gruppe L 2 (im wesentlichen Lehrer mit Reife­
zeugnis und gleichgestellte Lehrer) angehören. 

In den Bestimmungen des Abs. 3 war es zum 
Unterschied von der bisher geltenden Bestim­
mung des § 40 Abs. 3 GÜG. nicht mehr notwen­
dig, für die einzelnen Verwendungsgruppen der 
Lehrer verschiedene Gehaltsstufen festzusetzen, 
,da nach dem gegenwärtigen Gehaltsschema die 
einzelnen Verwendungsgruppen nicht mehr wie 
bisher in verschiedenen Gehaltsstufen, sondern 
alle in der Gehaltsstufe 1 beginnen. 

Zu § 56: 

Die Bestimmungen über die Dienstalterszulage 
sind denen für andere Besoldungsgruppen gleich­
gestaltet. 

Zu den §§ 57 bis 61: 

Das Besoldungsrecht der Lehrer unterschied 
sich von dem der anderen Besoldungsgruppen 
schon bisher durch sein ausgebildetes System von 
Gehaltserhöhungen und Zulagen. Durch diese 
Gehaltserhöhungen und Zulag,en soll. einerseits 
ein Ausgleich für die dem Besoldungssystem der 
Lehrer mangelnde Beförderungsmöglichkeit ge­
boten werden und anderseits eine durch eine Ver­
wendung ohne entsprechende Ernennung auftre­
tende qualitative Mehrleistung abgegolten wer­
den. Quantitative Mehrleistungen dagegen wer­
den bei Lehrern nicht wie bei anderen Besol­
dungsgruppen durch eine Mehrleistungsvergütung 
nach § 18 abgegolten, sondern nach den Bestim­
mungen des § 61 vergütet. 

Das bisher bestehende System von Gehalts­
erhöhungen und Zulagen wurde nach einigen Er­
weiterungen in der Weise geordnet, daß von der 
Unterscheidung zwischen Gehaltserhöhung und 
Zulage abgegangen und der einheitliche Begriff 
"Dienstzulage" für beide verwendet wird. Diese 
Dienstzulagen sind nun untereinander danach 
geordnet, ob sie für den Ruhegenuß anrechenbar 
(§§ 57 und 58), für den Ruhegenuß unter be­
stimmten Voraussetzungen anrechenbar (§ 59) 
oder für den Ruhegenuß nicht anrechenbar (§ 60) 
sind. -

Die für die Bemessung des Ruhegenusses an­
rechenbaren Dienstzulagen stellen im 'wes~nt­
lichen die bisherigen Gehaltserhöhungen des 
GÜG. dar. Ausgenommen davon sind die Ge­
haltserhöhungen für Haupt- und Berufsschul­
lehrer, die in das neue Gehaltsschema eingebaut 
wurden. Bei der N euregetung der Zulagen für 
Leiter von Unterrichtsanstalten WUNe in zwei-

facher Hinsicht von dem bisher geltenden Recht 
(§ 40 Abs. 7 GÜG.) abgegangen, und zwar einer­
seits durch die' Bindung der Höhe der Zulagen 
an die Verwendungsgruppe des Leiters und an­
derseits durch die Einführung eines Ansteigens 
der Zulage .mit zunehmendem Dienstalter des 
Lehrers. Beide Anderungen beruhen auf einem 
Wunsch der Vertreter der Lehrer, demzufolge 
die Dienstzulage der Leiter von Unterrichtsan­
stalten in Hundertsätzen ihres Gehaltes als Leh­
rer ausgedrückt werden sollte. Durch eine der­
artige Regelung würde jedoch eine bedeutende 
Verwaltungsmehrarbeit bei der Liquidierung der 
so festgesetzten Bezugsteile entstehen. Die vorlie­
gende Fassung vermeidet dies und trägt dabei 
'dem erwähnten Grundgedanken weitgehend 
Rechnung. 

Bei der bisherigen Regelung der Gehaltserhö­
hungen für Leiter waren in der Stufe derhöch­
sten vorgesehenen Gehaltserhöhung Unterrichts­
anstalten enthalten, die in ihrem Umfang -:- man 
denke zum Beispiel an die großen Technisch-ge­
werblichen' Lehranstalten --.: weit über die an-

. deren dort enthaltenen Unterrichtsanstalten her­
ausragten. Der § 57 Abs. 3 des vorliegenden 
Entwurfes sieht da,her in Anlehnung an eine 
schon im IGehaltsgesetz 1927 enthaltene Rege-

. lung vor, daß die Dienstzulage der Leiter solcher 
überdimensionierter Unterrichtsaristalten um 
höchstens 15 v. H. erhöht. werden kann. Die 
Verwaltung wird darauf zu achten haben, daß 
- entsprechend der Praxis vor dem Jahre 
1938 - nur die Leiter der größten Unterrichts­
anstalten dieser Erhöhung teilhaftig werden. 

War es im § 57 noch möglich, ein in sich ab­
geschlossenes System von Dienstzulagen zu ge­
stalten, so blieb im § 58 nichts anderes übrig; 
als alle noch vorhandenen für die Bemessung des 
Ruhegenusses anl1echenbaren Dienstzulagen zu­
sammenzufassen. Zu den einzelnen dort vorge­
sehenen Dienstzulagen ist zu bemerken: 

Die Dienstzulagen für die Inhaber der im 
Abs. 1 angeführten Funktionen waren nach der 
bisherigen Regelung (§ 40 Abs. 9 GÜG.) nur 
dann für den Ruhegenuß anrechenbar, wenn der 
Lehrer im Zeitpunkt der Versetzung in den 
Ruhestand oder bei seinem Ableben seit einem 
Jahr in dieser Verwendung gestanden ist. Das 
erschien verfehlt, weil die Inhaber dieser Funk­
tionen in gleicher Weise wie die Leiter von Un­
terrich tsanstalten auf hiefür vorgesehene Dienst­
posten ernannt werden. Es war daher notwen­
dig, diese Dienstzulagen ge~au so zu behandeln 
wie die Dienstzulagen der Leiter. ' 

Oie im Abs. 2 geregelte Dienstzulage soll 
Lehrer mit Reifeprüfung; die auf Grund einer 
Lehrbefähigung 'für Hauptschulen, die nur zur 
Erteilung des Unterrichtes in einer Fremdsprache. 
an Hauptschulen berechtigt, an Hauptschulen 
unterrichten, aus der Verwendungsgruppe der. 
Volksschullehrer herausheben. 
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Die Dienstzulage . nach Abs; 3 entspricht der 
Gehaltserhöhung gemäß § 40 Abs. 6 Ende des 
letzten Satzes, während .die Dienstzulagen nach 
Abs. 4 aus § 8 Abs. 1 Ziffer 3 des. Landes­
lehrer-Gehaltsüberleitungsgesetzes, BGBL Nr. 

9 

der Oberstellung bei Ernennung eines Beamten 
einer anderen Besoldungsgruppe zum Lehrer 
sind den analogen Bestimmungen für andere Be­
soldungsgruppen nachgebildet.· 

188/1949, entnommen wurden. ABSCHNITT VII. 

Die Dienstzulagen, die nur tinter bestimmten Beamte des Schulaufsichtsdienstes. 
Vqraugsetzungen für den Ruhegenuß anrechen-
bar sind, . sind im § 59 zusammengefaßt. Zu die- Zu den §§ 65 und 67: 

sem Paragraph ist im einzelnen zu bemerken: Während sich bisher die Beamten des Schul-
Die Bestimmung des Abs. 1 entspricht der Rege- aufsichtsdienstes lediglich in Landesschulinspek­

lung des § 40 Abs. 8 GOG~ und sorgt für pie toren, hauptamtlich bestellte Inspektoren für die 
Vertreter der Inhaber der im § 58 Abs. 1 ange- gewerblichen Fortbildungsschulen (Berufsschul­
führten Funktionen vor. Für den Anspruch auf inspektoren) und Bezirksschulinspektoren glie­
diese Dienstzulage genügt nicht die Vertretung derten, schien es im Hinblick. auf die starke Aus­
eines vorübergehend verhinderten Leiters, son- dehnung des Kindergartenwesens notwendig, be­
dern es muß eine formelle Betrauung mit dieser soldungsmäßig auch für eigene Inspekti6nsorgane 
Aufgabe von seiten der Dienstbehörde vorliegen. für das Kindergartenwesen Vorsorge zu treffen. 
Die Bestimmung des Abs. 2 entspricht dem Sinn Das vorliegende GehaItsschema regelt daher die 
nach der bisherigen Bestimmung des § 40 Abs. 10 Bezüge der Landesschulinspektoren (Verw.Gr. 
des GÜG. und. wurde lediglich den derzeitigen S 1), der Berufsschulinspektoren (Verw.Gr S 2), 
Gegebenheiten angepaßt. Die Bestimmung des der Bezirksschulinspektoren (Verw.Gr. S 3) und 
Abs. 3 faßt die bisherigen Schlußsätze der Abs. 8; . der Kindergarteninspektorinnen (Verw.Gr. S 4). 
bis 10 des § 40 GOG. zusammen. . Der Aufbau des Gehaltsschemas geht von der 

Die besondere Erschwernis, die der Unterricht Voraussetzung aus, daß Schulaufsichtsbeamte in 
in einklassigen Volksschulen für den Lehrer mit der Regel erst nach Vollendung ihres 16. Dienst­
sich bringt, wurde bisher dadurch abg.egolten, jahres als Lehrer zum Beamten des Schulaufsichts­
daß die Leiterzulage 'für diese. Lehrer nach ein- dienstes ernannt werden. Dieser Voraussetzung 
jähriger Verwendung an einer solchen Schule Rechnung tragen~, beginnt der Gehalt eines Be­
um 50 v. H. erhöht wurde. Da diese Erhöhung amten des Schulaufsichtsdienstes, der 16 Dienst­
aber nicht in einer besonderen Erschwerung der jahre als Lehrer auszuweisen hat, mit der 
Leitungstätigkeit, sondern' in. der Schwierigkeit Geh.St. 1. Hat der Lehrer weniger als 16 Dienst­
des Unterrichtes begründei: war, wurde im jahre bei seiner Ernennung zum Beamten des 
Abs. 4- hiefür eine eigene Dienstzulage vorge- Schulaufsichtsdienstes aufzuweisen, so verlängert 
sehen; hiedurch erscheint daher die bisherige Er- sich der Zeitraum für die Vorrückung in die 
höhung der Leiterzulage nicht mehr gerecht- Geh. St. 2 um die auf 16 Jahre fehlende Zeit 
fertigt. Das gleiche gilt für die folgende Dienst- Zum Gehaltsschema für die Berufsschulinspek­
zulage. In Abs. ,5 soll wie im vorhergehenden toren ist noch zu bemerken, daß die nach dem 
Absatz eine besondere Erschwerung der Unter- GOG. bestellten Inspektoren für die gewerb­
ricbtserteilung, die in diesem Falle durch die Un- lichen Fortbildungsschulen zu Inspektorendi~ser 
terrichtserteilung in zwei Sprachen hervor- Schulen in einem ganzen Bundesland bestellt 
gerufen wird,· durch Gewährung einer Dienst- waren, während es nunmehr auch notwendig 
zulage abgegolten werden. Die im folgenden Ab~ wird, für einzelne Teile eines Bundeslandes eigene 
satz getroffene Regelung über die Anrechnung Berufsschulinspektoren zu bestellen. Diese neuen 
dieser Dienstzulagen für die Bemessung des BerufssdlUlinspektoren sind daher nicht mehr 
Ruhegenusses dient dem Zweck, für den Lehrer wie bi~her mit einem Landesschulinspektor, 
einen Anreiz zum längeren Verbleiben in den . sondern eher mit einem Bezirksschulinspektor zu 
angeführten Funktionen zu bieten. Die Bestim- vergleichen. Die seinerzeit bestellten Berufsschul­
mungdes Abs. 7 entspricht der bisherigen inspektoren wurden entwed'er bereits zu Landes­
Praxis. schulinspektoren ernannt oder werden 'in Zu-

Die Dienstzulagen, die für die Bemessung. des kunft, da durch die für die Verwendungsgruppe 
Ruhegenusses nicht anrechenbar sind, wurden . S 2 vorgesehenen Gehaltsansätze ein Absinken 
im § 60 geregelt. ihres Monatsbezuges eintreten würde, nach Maß-

Die Bestimmung des § 61 ist der bisher gel- gabe der Bestimmungen des § 67 eine Dienst­
tenden Bestimmung des § 71 des Gehaltsgesetzes zulage erhalten. 
1927 nachgebildet. 

Zu den §§ 62 bis 64: 

Die Regelung der übersteIlung der Lehrer in 
andere Verwendungsgruppen der' Lellrer sowie 

Zu § 66f 

Die Regelung der Dienstalterszulage ist den 
entsprechenden Regelungen. für andere Besol­
dungsgruppen gleichgestaltet. 
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Zu den §§ 68 bis70: 

Die Regelung der übers teIlung von Beamten 
des Schulaufsichtsdienstes in andere Verwen­
dungsgruppen der Beamten des Schulaufsichts­
dienstes sowie der übersteIlung anläßlich der Er­
nennung eines Beamten der Allgemeinen Ver­
waltung oder eines Lehrers zum Beamten des 
Schulaufsichtsdienstes, sind unter Bedachtnahme 
auf die Besonderheit des Gehaltsschemas der Be­
amten des Schulaufsichtsdienstes der Obers tel­
lungsregelung anderer Besoldungsgruppen nach­
gebildet. 

Zu § 71: 

Die Bestellung einzelner Lehrer zu Fachinspek­
toren für einzelne Gegenstände erfolgte schon 
bisher in der Weise, daß diese Lehrer eine Er­
mäßigung ihrer Lehrverpflichtung erhielten und 
ihre besondere 'Beanspruchung durch die Auf­
sichtsfunktion im Wege einer Personalzulage für 
MehrIeistungen abgegolten wurde. Da für Lehrer 
abweichend von den allgemeinen Bestimmungen 
eine gesonderte Regelung für die Vergütung 
dauernd erbrachter MehrdienstIeistungen besteht, 
schien es notwendig, den mit Aufgaben der Schul­
aufsicht betrauten Lehrern den Anspruch auf 
eine Dienstzulag'e einzuräumen. Diese Lehrer 
werden jedoch hiedurch dienstrechtIich nicht 
Beamte des Schulaufsichtsdienstes. 

ABSCHNITT VIII. 

Wachebeamte. 
Zu § 72: 

Für die Wachebeamten gelten aus dem Ab­
schnitt der Beamten der Allgemeinen Verwaltung 
die Bestimmungen über ,den Gehalt, die Dien~t­
alterszulage, die Zeitvorrückung, die Beförde­
rung und die überstellung sinngemäß. Die 
Ab~. 3 und 4 regeln in gleicher Weise wie der 
bisherige § '20 ades GehaltsülberIeitungsgesetzes 
die Anrechnung von Ausbildungszeiten, die nach 
den AusbiIdungsvorschriften in einer niedrigeren 
Verwendungs gruppe zurückgelegt werden 
müssen. 

Zu § 73: 

Die Wachebeamten hatten bereits nach den 
Bestimmungen des GehaltsüberIeitungsgesetzes 
Dienstzulagen (§ 43 Abs. 3 und 4 GÜG.). Im 
Entwurf des Gehaltsg,esetzes 1956 wurde das 
System der Dienstzulagen insofern ausgebaut, 
als Dienstzulagen für eingeteilte Wachebeamte 
bereits ab der Definitivstellung vorgesehen sind, 
während nach dem GehaltsüberIeitungsgesetz ein 
Anspruch auf eine Dienstzulage erst dann be­
stand, wenn der eingeteilte Wachebeamte die 
15. Gehaltsstufe erreicht hatte. Bei den leitenden 
Wachebeamten ergibt sich insofern eine Ab­
weichung, als die bisher für den Major und für 

die mit dem Major vergleicl1baren leitenden 
Wachebeamten vorgesehenen Dienstzulagen ent­
fallen konnten, weil dies'e Dienstzulage im Gehalt 
berücksichtigt erscheint. 

Zu § 74: 

Die Wachdienstzulage wurde in einem ge­
ringeren 'Ausmaß valorisiert als der Durchschnitt 
des Gehaltes der Wachebeamten. Der Grund da­
für war, daß - wie bereits zu § 73 ausgeführt 
wurde - eine Ver'besserung der Bezüge der 
Wache'heamten bei den Dienstzulagen statt­
getund~n hat. 

Die Wachdienstzulage bildet auch weiterhin 
nach' Maßgabe der Zeit,in der ein Beamter im 
Genuß der Wachdienstzulage gestanden ist, die 
Grundlage für eine Zulage zum Ruhegenuß des 
Beam ten und der Versorgungsgenüsse seiner 
Hinterbliebenen. 

ABSCHNITT IX 

Berufsoffiziere und zeitverpflichtete Soldaten: 

Zu § 75: 

Für die Berufsoffiziere gelten aus dem Ab­
schnitt der Beamten, der Allgemeinen Verwaltung 
die Bestimmungen über den Gehalt, die Dienst­
alterszulage, die Zeitvorrückung, die Beförde­
rung und die überstellung sinngemäß. Die 
Abs. 3 und 4 regeln in gleicher Weise wie der 
bisherige § 20 ades Gehaltsüberleitungsgesetzes 
die Anrechnung von Ausbildungszeiten, die nach 
den Auslbildungsvorschriften in einer niedrigeren 
Verwendungsgruppe zurückgelegt werden 
müssen. 

Zu § 76: 

Die Dienstzulagen der Berufsciffiziere der Ver­
wendungsgruppe H 2 wurden in Anlehnung an 
die Dienstzulagen der leitenden Wachebeamten 
geregeIt~ Der Unterschied in der Wartefrist 
(Abs. 1) ergibt sich daraus, daß die Berufsoffiziere 
der Verwendungsgruppe H 2 eine kürzere Aus­
bildungszeit haben als die leitenden Wache­
beamten. 

Zu § 77: 

Die Truppendienstzulage entspricht sowohl 
hinsichtlich der Anspruchsherechtigung als auch 
der Höhe der Wachdienstzulage der leitenden 
Wachebeamten. 

Zu §§ 78 und 79: 

Der Grundgehalt der zeitverpflichteten Sol­
daten ist ohne Rücksicht auf die Verwendungs­
gruppe und ohne Rücksicht auf den Dienstgrad 
gleich hoch. Die ,unterschiedliche Besoldung in 
den Verwendungsgruppen und Dienstgraden wird 
durch die Dienstzulagen, erreicht. Die Dienst­
stufen entsprechen folgenden Dienstgraden: 

'. 
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1. In der Verwendungs gruppe H ~: 
Dienststufe 

Wehrmann .... '" ... 1 (keine Dienstzulage), 
Gefreiter ............ 2, 
Korporal ............ 3, 
Zugsführer .......... 4. 

2. In der Verwendungsgruppe H 3 (Unter­
offiziere) : 

Dienststufe 

Wachtmeister ........ 5, 
Stabswachtmeister .... 6, 
Offiziersstellvertreter .. 7. 

Zu §, 80: 

Die zeitverpflichteten Soldaten haben keine 
Pensionsbeiträge zu entrichten, weil sie für sich 
und ihre Angehörigen keine Anwartschaft auf 
einen Ruhe- oder Versorgungsgenuß besitzen; sie 
werden in der allgemeinen Sozialversicherung 
versichert. 

Zu § 81: 

Die Abfertigung der zeitverpflichteten Sol­
daten wurde gegenüber der Abfertigung eines 
Verttagsbediensteten au~ der Erwägung etwas er­
höht, daß sich die zeitverpflichteten Soldaten in 
einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis be­
finden. Zur normalen Abfertigung gebührt ein 
Zuschlag, wenn das Dienstverhältnis des zeit­
verpflichteten Soldaten wegen Dienstunfähigkeit 
oder wegen' Ablauf der Bestellungsdauer endet. 

Zu § 82: 

Der Sterbekostenbeitrag wurde in Anlehnung 
an die Bestimmungen des Vertragsbediensteten­
gesetzes 1948 geregelt. 

ABSCHNITT X. 

Obergangs- und Schlußbestimmungen. 

Zu § 83: 

Die Beamten, die sich im Zeitpunkt des In­
krafttretens des Gehaltsgesetzes 1956 im Dienst­
stand befinden, werden auf Grund der über­
leitungstabellen in das Gehaltsgesetz J 956 über­
geleitet. Dabei ist Vorsorge getroffen, daß sich 
gewisse Verbesserungen, die das Gehaltsgesetz 
den Beamten in Zukunft bringt, auch auf die 
übergeleiteten Beamten auswirken können; dazu 
dienen die Bestimmungen der Abs. 2 und 3. 

Wie bereits erwähnt, wird es künftig notwen­
dig sein, bei Beförderungen etwas zurückhalten­
der zu sein als bisher. Um in der übergangszeit 
Härten zu vermeiden, sieht der Abs. 4 vor., daß 
Personalzulagen gewährt werden können. Die 
Zuerkennung .einer Personalzulage ist für die 
Beamten in Aussicht genommen, die bei Beibehal­
tung der bisherigen Beförderungspraxis kurze 
Zeit nach dem Inkrafttreten des Gehaltsgesetzes 
1956 befördert werden könnten, deren Beförde-
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rung jedoCh nach der in Aussicht genommenen 
Knderung der Beförderungsrichtlinien erst 
später erfolgen wird. 

Die derzeit im Ausmaß von Vorrückungsbeträ­
gen gebührenden Personalzulagen sollen mit dein 
Inkrafttreten des Gehaltsgesetzes 1956 entfallen, 
damit überprüft werden kann, ob und in 
welchem Ausmaß im Hinb~ickauf die allgemeine 
Erqöhung der Bezüge in Zukunft eine Personal­
zulage gerechtfertigt ist. 

Zu § 84: 

Die Bestimmung, Kinderzulagen in bestimm­
ten Fällen auch über das vollendete 24. Lebens­
jahr des Kindes hinaus gewähren zu können, 
wurde deshalb noch aus dem Gehaltsüberleitungs­
gesetz (§ 63 GÜG.) übernommen, weil es im 
Bereich der Bundesverwaltung noch einzelne der­
artige Fälle gibt. Die Bestimmungen des § 84 
werden aber in absehbarer Zeit gegenstandslos 
sem. 

Zu § 85: 

Die Kriegsbeschädigtenzulagen, die vor 1938 
für Versehrte des ersten Weltkrieges gewährt 
wurden, wurden unverändert aus dem Gehalts­
überleitungsgesetz (§ 64 GÜG.) übernorpmen. 
Eine Neuzuerkennung von Kriegsbeschädigten­
zulagen ist nicht in Aussicht genommen. 

Zu § 86: 
, , 

Die doppelte Anrechnung der Haftzeit (Abs. 1) 
entspricht der bisherigen Rechtslage (§ 66,Abs. 1 
GÜG.). 

Die schon bisner vorgesehene Möglichkeit, daß 
in politischer Haft gewesene Beamte weitere 
Gehaltsstufen erreichen können, mußte auf das 
neue Gehaltssystem abgestimmt werden; so 
mußte insbesondere für die Beamten in hand­
werklicher Verwendung und für die Beamten 
des Schulaufsichtsdienstes vorgesorgt werden, für 
die es im Gehaltsüberleitungsgesetz kein eigenes 
Gehaltsschema gab. 

Zu § 87: 

Die nach den Bestimmungen des Gehaltsüber­
leitungsgesetzes (§ 68 Abs. 1 bis 3) vereinzelt 
noch gebührenden Ergänzungszulagen bleiben 
aufrecht, sind jedoch nach Maßgabe des Erreichens 
eines' höheren Monatsbezuges einzuziehen. 

Zu § 88: 

Dieser Paragraph entspricht 1m wesentlichen 
dem§ 68 Abs. 4. 

Zu§ 89: 

Dieser Paragraph entspricht 1m wesentlichen 
dem § 69 GÜG. 
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Zu § -90: 

Das Gehaltsgesetz 1956 soll mit Ausnahme der 
neuen Bezugsansätze am 1. Feber 1956 in Kraft 
treten. 

Zu § 91: 

Die Bezugsansätze des neuen Gehaltsgesetzes 
sollen grundsätzlich zunächst nur in der Höhe 
von 85 v. H. Geltung erlangen. Es ist jedoch 
vorgesorgt, daß die Mindesterhöhung gegenüber 
den gegenwärtigen Bezügen 70 S, höchstens ,aber 
1000;0 der im Gehaltsgesetz vorgesehenen 
Monatsbezüge , beträgt. Die Haushaltszulage naCh 
§ 4 Abs.8 lit. a soll deshalb im vollen Ausmaß 
gebühren, weil ihre Höhe unverändert geblieben 
ist; die Höhe der übrigen Familienzulagen mußte 
in der 1. Etappe deshalb mit 90 v. H. festgesetzt 
werden, weil sonst der Betrag der Familien­
zulagen hinter der gegenwärtigen Höhe zurück­
gebliebenwäre. Die Exekutivdiensrzulage, die 
Wachdienstzulage und die Truppendienstzulage 
wird nicht in Etappen erhöht, weil -,- wie bereits 
ausgeführt - bei diesen Zulagen keine volle 
Valorisierung, sondern nur eine Aufrundung der 
Beträge stattgefunden hat. 

Zu § 92: 

Durch diese Bestimmungen wird vermieden, 
daß die Durchführungsverordnungen zum Ge­
haltsüberleitungsgesetz mit dem Inkrafttreten 
des neuen Gehaltsgesetzes außer Kraft treten. Es 
sollen daher übergangsweise diese Durchführungs­
verordnungen auf die Stufe eines Gesetzes 
gehoben werden. Die Bundesregierung wird je­
doch ermächtigt, Durchführungsverordnungen 
zum Gehaltsgesetz 1956 mit dem Tag des Inkraft­
tretens dieses Bundesgesetzes in Geltung zu 
setzen. 

Zu § 93: 

Die Gesetzesbestimmungen, die durch das 
Gehaltsgesetz 1956 gegenstandslos geworden sind, 
sollen für die Zeit ab 1. Feber 1956 aufgehoben 
werden; dies geschieht bezüglich der Bestimmun­
gen des Gehal~überleitungsgesetzes in einer 
Novelle zum Gehaltsüberleitungsgesetz, bezüglich 
der anderen Bestimmungen durch § 93. 

Zu § 94: 

Diese Bestimmungen enthalten die Voll­
ziehungsklausel. 

" 
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der BestimlllUngen des 
GehaItsgesetzes 1956 

§ 1 Ahs. 1 
§ 1 Aos. 3 , 

§2 
§ 3 Abs. 3 

§4 
§5 
§ 6 Abs. 1 bis 3 
§ 6 Abs. 4 
§ 6 Abs. 5 

§7 Ahs. 1 
§ 7 Abs. 2 

§ 8 Abs. 1 
§ 8 Abs. 2 
§ 8 Abs~'3 
§ 8 Abs. 4 

§9 
§ 10 Abs. 1 

§ 10 Abs. 3 
§11 
§ 12 

§ 13 .A:bs. 2 

§ 13 Abs. 3 Z~ 2i.md Abs. 4, 

§§ 15, 17, 18 und 19 

§ 16 
§ 21 
§ 22 Abs. 1 
§ 23 
§ 24 

§§ 26' und 27 
§ 28 Abs. 1 

, § 28 Abs. 2 

§ 28 Abs. 3 
§ 28 Abs. 4 
§ 33 Abs. 4 
§ 33 Abs~ 5 

§35 
§36 
§37 

§ 38 
§ 41 
§ 42 Abs. 1 un,d 2 
§ 42 Abs. 3 
§42'Abs.5 
§ 44 

Gegenüberstellung 

und der entsprechenden bisher geltenden 
Bestimmungen 

§ 1 Abs. 1 GÜG. 
§3 GÜG. 
§ 2 GÜG. 
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Abschnitt III der 3. Teuerungszuschlagsverol'dnu~g 1951, 
BGBL Nr. 153, in der Fassung der Verordnung BGBL 
Nr.92/1952 

§, 12 GÜG.' 
VeTordnung der Bundesregierung, BGBL Nr. 151/1955 
§ 13 GÜG. 
§ 12 Abs. 7 GÜG. 
§ 12 Abs. 8 letzter Satz GÜG. 

,§ 14 GÜG. 
§ 10 der 3. Teuerungszuschlagsverordnung ~ 951, BGBL 

Nr., 153, in der'Fassung der Verordnung, BGBL Nr. 92/1952 
§ 17 Abs. 1 und 2 GÜG. 
§ 17 Abs. 3 GÜG. 
§ 67 Abs.l letzter Satz GÜG. 
§ 67 Abs. 6 GÜG. 
§ 18 GÜG. 
§ 19 Abs. 1 GÜG. 
§ 19 Abs. 2 GÜG. 
§ 19 Abs. 3 GÜG. 
§22 GÜG. 
§ 18 Abs. 2 GÜG. 
§ 29 Abs. 4 der Dienstpra,gmatik und § 33 Abs. 4 und 5 per 

Lehrerdienstpragmatik 
Nebengebührenverordnung, BGBL Nr. 173/1948 
§ 21 Abs. 1 bis 3 GÜG. :, 

§ 26 GÜG. 

§ 25 und §, 68 Abs. 4 zweiter Halbsatz /GÜG. 
§ 24 GÜG. 
§ 23 Abs. 1 und Abs.5 dritter Satz GÜG. 
Bundesgesetz vom 30. März 1949, BGBL Nr. 94 
§ 10 Abs. 2 GÜG. 
§ 7 Abs. 2 GÜG. 
§ 11 Abs. 1 und 3 GÜG. 
§ 11 Abs. 5 GÜG. 
§ 11 Abs. 4 GÜG. 
§ 17 Abs. 4 GüG, 
§ 20 Abs. 3 GÜG. 
§ 20 Abs. 3 erster Satz GÜG. 
§ 20 Abs. 5. GÜG. 
§ 44 Abs. 4 GÜG. 
§ 29 Abs. 2 erster Satz GÜG. 
§ 29 Abs. 1 und 2 GÜG. 
§ 29 Abs. 3 GÜG. 
§ 29 Abs. 4 GÜG. 
§ 29 Abs. 5 und § 30 GÜG. 
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§ 46 

der Bestimmungen des 
GehaItsgesetzes 1956 

§ 48 Ahs. 1 und 2 
§ 48 Abs. 3 

§ 48 Abs. 4 
§ 48 Abs. 5 
§ 49 

§ 51 Abs. 1 
§ 51 Abs. 2 

. § 52 

§ 53 
§ 54 
§ 55 

§56 
§ 57 
§ 58 Abs. 1 
§ 58 Abs. 3 
§ 58 Ahs. 4 

§ 59 Abs. 1 
§ 59 Abs. 2 

§ 59 Abs. 3 
§ 60 Abs. 1 
§ 60 Abs. 2 

§ 60 Abs. 4 

§ 61 
§§ 62 bis 64 
§§ 65 bis 71 

§ 72 Abs. 1 
§ 72 Abs. 3 und 4 

§ 73 
§ 74 

§ 75 Abs .. 1 
§ 75 Abs. 3 und 4 

§ 76 
§77 
§ 84 
§ 85, 

§ 86 Abs. 1 
~ 86 Abs. 2 
§ 88 
§ 89 

Gegenüberstellung 

und der entsprechenden bisher geltenden 
Bestimmungen 

§ 20Abs. 5 GÜG. 
§ 35 Abs. 1 und 2 GÜG. 
§ 35 Abs. 4 GÜG. 
§ 36 Abs. 2 GÜG .. 

§ 36 Abs. 1 GÜG. 
§ 35 Abs. 3 GÜG. 
§ 37a GÜG. 
§ 35 Abs. 6 GÜG. 
§ 37 GÜG . 
§ 20 Abs. 5 GÜG. 
§ 8. des Hochschulassistentengesetzes 1948, BGBI. N r. 32/1949 
§ 40 Abs. 1 bis 3 und Abs. 5 erster Satz und zweiter Satz 

erster Satzteil GÜG . 
. § 40 Abs. 4 GÜG. 

§ 40 Abs. 7 GÜG. 
§ 40 Abs. 9 GÜG. 
§ 40 Abs. 5 zweiter Satz letzter Satzteil GÜG. 
§ 8 Abs. 1 2. 3 des Landeslehrer-Gehaltsüberleitungsgesetzes, 

BGBI. Nr. 188/1949 
§ 40 Abs. 8. GÜG. 
§ 40 Abs. 10 GÜG. 

. § 40 Abs. 8 und .10 GÜG. 

§ 40 Abs. 6 ~rster Teil GÜG. 
§ 40 Abs. 6 zweiter Teil GÜG. 
§ 8 Abs. l' 2.4 des Landeslehrer-Gehaltsüberlei1tungsgesetzes. 

BGBI. Nr. 188/1949 
§ 39 GÜG. 
§ 20 Abs. 5 GÜG. 
§ 41 GÜG. 
§43 Abs. 1 GÜG. 
§ 20aGÜG. 
§ 43 Abs. 3 und 4 GÜG .. 
§ 44 Abs. I, und 3 GÜG. 
§ 45 c Abs. 1 GÜG. 
§ 20aGÜG. 
§ 45 c Abs. 3 GÜG. 
§ 45d Abs. 1 und 3 GÜG. 
§ 63 GÜG. 
§ 64 GÜG. 
§ 66 Abs. 1 GÜG. 
§ 66 Abs. 2 GÜG. 
§ 68 Abs. 4 GÜG. 
§ 69 GÜG. 
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